
Vorlage 

zur Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg am 
23. Februar 2026

Öffentliche Sitzung:

Zu Nr. 4 der Tagesordnung: Übertragung nicht verbrauchter Haushaltsansätze
aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 
2026

Sachverhalt:

Nach § 17 GemHVO können nicht ausgeschöpfte Ansätze für ordentliche Aufwendungen 
und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes ganz oder teilweise übertragen wer­
den. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2025 können in das Haus­
haltsjahr 2026 übertragen werden und bleiben dann bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 
verfügbar.

Die Verwaltung schlägt vor, die folgenden nicht verbrauchten Haushaltsmittel des Haushalts­
jahres 2025 in das Haushaltsjahr 2026 vorzutragen.

Leistung- 
Konto Bezeichnung

Haushalts­
ansatz 2025 
(inkl. Haus­
haltsreste)

Aufwen­
dungen 

2025

Verfügbare 
Haushalts­
mittel 2025 

vor Übertra­
gung

Übertra­
gung 

nach 2026

11411.523100

Unterhaltung der 
Grundstücke, 

Außenanlagen, 
Gebäude und 

Gebäudeeinrich­
tungen

65.000 16.004,71 48.995,29 48.995,29

Austausch der Brandmelder 
im Gebäude Maria-Kunden- 
reich-Str. 7 war in 2025 ge­
plant und soll 2026 erfolgen

51141-562550

Sachverständi­
gen-. Gerichts- 
und ähnliche 
Aufwendungen 
für die Erstellung 
von Bebauungs­
plänen

100.000 21.280,66 50.000 50.000
Änderungsverfahren laufen 
und werden in 2026 abge­
schlossen

51141-562560

Sachverständi­
gen-, Gerichts- 
und ähnliche 
Aufwendungen 
für die Erstellung 
von Bebauungs­
plänen - Hou- 
sing/Kaserne

150.000 9.717,54 140.282,46 140.282,46

Gutachten sind beauftragt 
und werden 2026 fertigge­
stellt

51141-562570

Sachverständi­
gen-, Gerichts- 
und ähnliche 
Aufwendungen - 
Städtebau Bera­
tung - Hou- 
sing/Kaserne

110.000 6.366,50 103.633,50 103.633,50 Siehe oben

54111.522200 Strom (soweit 
nicht Heizung) 80.000 49.313,33 80.000,00 80.000

Abrechnung der Straßenbe­
leuchtung mit der Stadt Bit­
burg erfolgte noch nicht



2

Beschlussvorschlaq:

Die Verbandsversammlung stimmt der Übertragung der im Haushaltsjahr 2025 nicht ver­
brauchten Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2026 in dem aufgeführten Umfang zu.

Bitburg, 19. Februar 2026
Zweckverband Flugplatz Birourg

Andreas Kruppert^ 
Verbandsvorsteher


